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RS OGH 1972/10/10 10Os128/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1972

Norm

USchG §1

StPO §265 Cc

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Zeitraum der Unterhaltsp5ichtverletzung des Angeklagten sowohl gegenüber seinen ehelichen

als auch gegenüber seinen unehelichen Kindern zum Teil ident ist, kann die Anwendung des § 265 StPO für sich allein

nicht begründen.

Entscheidungstexte

10 Os 128/72

Entscheidungstext OGH 10.10.1972 10 Os 128/72

Veröff: EvBl 1973/97 S 215
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